


Vermögensanmeldung – Formulare

Mit der „Verordnung über die Anmeldung des Vermö-
gens von Juden“ vom 26. April 1938 wurden alle Jü-
dinnen und Juden mit einem Vermögen über 5.000 
Reichsmark gezwungen, ihr Vermögen dem Staat 
bekanntzugeben. Unter Strafandrohung bei Nichtbe-
achtung mussten sie in vorgefertigten Formularen ihre 
Besitztümer angeben. Dabei wurden die Kategorien 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Grundver-
mögen, Betriebsvermögen und sonstiges Vermögen 
(besonders Kapitalvermögen) unterschieden. Fortan 
stellte die Vermögensanmeldung die Basis für den wei-
teren Beraubungsprozess dar.

Vermögensanmeldung Leo Lichtenstein, vom 15. Juli 1938.
Quelle: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz.

Ansuchen um Ge-
nehmigung der 
Erwerbung, vom 3. 
August 1938.
Quelle: Steiermär-
kisches Landesar-
chiv, Graz.

Amalia Riemer – beraubt und entrechtet

Die Nichtjüdin Amalia Riemer war seit 1932 mit dem Juden Karl 
Riemer verheiratet. Gemeinsam betrieben sie in Graz Gösting 
eine Strickwarenmanufaktur mit einer dazugehörigen Geschäfts-
niederlassung am Joanneumring 8 in Graz. Um nach dem 
„Anschluss“ das gemeinsame Geschäft zu retten, ließ sich das 
Ehepaar Riemer scheiden und der gemeinsame Besitz wurde auf 
Amalia überschrieben. Ihr Ehemann Karl floh in die Tschechoslo-
wakei. Mit diesem Schritt war Amalia Riemer alleinige Eigentü-
merin  des Betriebes, der somit auch für die Nationalsozialisten  
als „arisch“ gelten sollte. Dementsprechend unterließ sie auch 
die Vermögensanmeldung. 

Trotz ihrer nichtjüdischen Abstammung wurde das Geschäft 
jedoch unter kommissarische Verwaltung gestellt und schließ-
lich liquidiert. Maschinen und Lagerbestände wurden von einem 
Konkurrenten günstig erworben und andere Wertgegenstände 
vom kommissarischen Verwalter gestohlen. Amalia Riemer wur-
de zudem wegen des Anmeldevergehens zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt. Ihre Tochter, die im Sinne der „Nürnberger Rassenge-
setze“ als „Halbjüdin“ der rassistischen Verfolgung ausgesetzt 
war, musste Graz verlassen und nahm sich schließlich ohne jeg-
liche Hoffnung in Wien das Leben.

Der Liquidationserlös wurde vom „Ariseur“ auf ein Sperrkonto 
zu Gunsten der Vermögensverkehrsstelle einbezahlt. Ab diesem 
Zeitpunkt hatte Amalia Riemer nur noch mittels Bittgesuchen an 
die Behörde Zugang zu diesem Geld und war der Willkür natio-
nalsozialistischer Beamter ausgeliefert. 

Bittgesuch von Amalia Riemer an die Vermögensverkehrsstelle Graz, vom April 
1939.
Quelle: Steiermärkisches Landesarchiv, Graz.

Unterrichtsmaterialien: NS-Herrschaft. Verfolgung und Widerstand in der Steiermark
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